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Gebuhrensatzung zur Satzung Uber die Entwésserung der Grundstiucke und den Anschluss an die 6ffentliche Abwasseranlage -
Entwésserungssatzung - der Stadt Gelsenkirchen vom 18.12.2009

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 17.12.2009 aufgrund der 88 7, 9, 41 Absatz 1 Satz 1, 2 f) der Gemeindeordnung fiir
das Land Nordrhein-Westfalen, der 88 1, 2, 4, 6, 7 und 10 des Kommunalabgabengesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen, des § 9 Abs. 1
bis 3 des Gesetzes Uber Abgaben fir das Einleiten von Abwasser in Gewasser und der 88§ 64, 65 des Wassergesetzes fur das Land Nord-
rhein-Westfalen, jeweils in der zur Zeit gultigen Fassung, die folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Benutzungsgebiihren und Kostenersatz

(1) Fir die Inanspruchnahme der 6ffentlichen Abwasseranlage und der Gewéasser im Sinne des § 6 dieser Satzung werden zur Deckung der
Kosten im Sinne des 8§ 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und der Verbandskosten nach § 7 Abs. 1 KAG sowie zur Abwélzung
der Abwasserabgabe nach dem Abwasserabgabengesetz (AbwAG) Benutzungsgebuhren erhoben.

AuRRerdem ist Gelsenkanal Kostenersatz fiir Arbeiten an Haus- und Grundstiicksentwésserungsanschliissen zu leisten.

(2) Benutzungsgebuhren werden ferner erhoben fur die unmittelbare Einleitung von Abwéassern (Schmutzwasser, Niederschlagswasser und
unterirdisch anfallendes Wasser) in Anlagen und Einrichtungen, die nicht von Gelsenkanal selbst, sondern von der Emschergenossenschaft
(EG) und/oder vom Lippeverband (LV) fir die Entwasserung des Gelsenkirchener Stadtgebietes betrieben werden, wenn der jeweilige Einlei-
ter hierfur nicht unmittelbar von der EG bzw. dem LV zu Verbandsbeitragen oder Abgaben herangezogen wird.

§ 2 Gebuhren fur die Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Die Benutzungsgebiihren werden getrennt fiir die Einleitung von Schmutzwasser (Schmutzwassergebiihr) und Niederschlagswasser (Nieder-
schlagswassergebuhr) erhoben.

§ 3 Gebuhrenmalfistab fur die Schmutzwassergebuhr

(1) Die Benutzungsgebdihr fur die Inanspruchnahme der 6ffentlichen Abwasseranlage wird nach der Menge des Schmutzwassers berechnet,
das der offentlichen Abwasseranlage unmittelbar oder mittelbar von den angeschlossenen Grundstiicken zugefiihrt wird. Berechnungseinheit
ist der Kubikmeter (m3) Schmutzwasser.

(2) Bei Bezug von Wasser aus 6ffentlichen Wasserversorgungsanlagen gilt die vom Wasserversorgungsunternehmen gelieferte Wassermen-
ge des letzten Ablesezeitraumes als Schmutzwassermenge. Dieser betragt in der Regel ein Kalenderjahr.

(3) Die Gewinnung von Wasser durch private Wasserversorgungsanlagen ist dem Referat Gesundheit und Gelsenkanal anzuzeigen. In diesen
Fallen gilt die gewonnene Wassermenge des letzten Ablesezeitraumes als Schmutzwassermenge. Dieser betragt in der Regel ein Kalender-
jahr. Der Gebuhrenpflichtige hat diese Wassermenge durch Messung gemaf § 9 dieser Satzung zu ermitteln.

(4) Auf Antrag kann die Wassermenge aus Wasserversorgungsanlagen, die nachweislich nicht in die 6ffentliche Abwasseranlage eingeleitet
wird, bei der Schmutzwassermenge in Abzug gebracht werden. Sie wird in dieser Satzung Verlustwassermenge genannt. Der Gebihren-
pflichtige hat diese Verlustwassermenge durch Messung gemaf § 9 dieser Satzung zu ermitteln. Von dem Abzug ist eine Verlustwassermen-
ge bis zu insgesamt 20 m? pro Jahr ausgeschlossen.

(5) Wird aus dem Speicher einer Regenwassernutzungsanlage Wasser entnommen und anschlieRend durch sanitdren oder sonstigen
Gebrauch in seiner Eigenschaft derart verandert, dass die ordnungsgemafe Beseitigung durch Einleitung in die 6ffentliche Entwasserungs-
anlage erfolgt, wird diese Wassermenge zusétzlich als Schmutzwassermenge veranlagt. Sie wird in dieser Satzung Brauchwassermenge
genannt. Der Gebihrenpflichtige hat diese Brauchwassermenge durch Messung gemaR § 9 dieser Satzung zu ermitteln.
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In Privathaushalten kann sie auf Antrag auch pauschal ermittelt werden. Dabei werden fiir die Nutzung der WC-Spiilung ein Tagesbedarf von
24 Litern pro gemeldete Person, bei Nutzung einer Waschmaschine ein Tagesbedarf von 10 Litern pro gemeldete Person angesetzt. Ande!!
rungen bezuglich der Nutzungsart oder der Anzahl der gemeldeten Personen sind Gelsenkanal unverziglich mitzuteilen.

Sofern eine Messung der Nachspeisung der Regenwassernutzungsanlage aus der Wasserversorgungsanlage gemaR § 9 dieser Satzung
erfolgt, wird die dabei gemessene Wassermenge auf Antrag des Gebiihrenpflichtigen bei der Schmutzwassermenge in Abzug gebracht.

(6) Wird glaubhaft gemacht, dass die Schmutzwassermenge infolge einer auf Dauer angelegten Nutzungséanderung um mehr als 20 % oder
mindestens 10.000 m? unter der des letzten Ablesezeitraumes liegt, wird die Gebuhr vorlaufig und nach Beendigung des Ablesezeitraumes
endgliltig festgesetzt.

(7) Beginnt die Gebuhrenpflicht wahrend eines Kalenderjahres, bestimmt sich die fiir die ersten zwei Erhebungszeitrdume (§ 7 Abs. 1 dieser
Satzung) zu Grunde zu legende Schmutzwassermenge nach dem Wasserbezug des jeweiligen Erhebungszeitraumes.

§ 4 Gebuihrenmalistab fiir die Niederschlagswassergebuhr

(1) Die Benutzungsgebuhr fir die Einleitung von Niederschlagswasser je Grundstlick bemisst sich nach der bebauten bzw. tiberbauten
und/oder befestigten Grundstiicksflache, von der Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden in die 6ffentliche
Abwasseranlage gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von bebauten bzw. Gberbauten und/oder
befestigten Flachen oberirdisch aufgrund des Gefélles Niederschlagswasser in die 6ffentliche Abwasseranlage gelangen kann. Berech(!
nungseinheit fir die NiederschlagswassergebUhr ist der Quadratmeter (gm), wobei auf volle gm in der Berechnung zu runden ist.

(2) Begriinte Dachflachen, die technisch so ausgestattet sind, dass sie auf Dauer einen Teil des anfallenden Niederschlagswassers nicht der
stadtischen Abwasseranlage zufiihren, werden auf Antrag der Gebuihrenpflichtigen nur mit der Halfte der relevanten Flache gebuhrenmalig
veranlagt.

(3) Bei Mulden, Rigolen, Teichen oder anderen dem Stand der Technik entsprechenden baulichen Anlagen, die auf Dauer gewahrleisten, dass
Niederschlagswasser mengenreduziert und verzogert in die 6ffentliche Abwasseranlage eingeleitet wird, kann der Gebuhrenpflichtige eine diese
Tatsache beriicksichtigende Berechnung der Gebiihr geltend machen. Eine sich daraus ergebende Gebuhrenreduzierung wird fiir den Einzelfall
ermittelt. Die Verringerung kann bis zu einer Héhe von 80 Prozent gewahrt werden und bemisst sich am rechnerischen Nachweis und der
Wirksamkeit der Anlage. Die sich ergebende Geblhrenreduzierung wird auf jederzeitigen Widerruf erteilt. Eine von Gelsenkanal erkannte
Unwirksamkeit der Anlage fiihrt zur Riicknahme der Gebiihrenreduzierung. Soweit eine Flache vollstandig vom Entwasserungsnetz abgekop!(
pelt ist, wird fur diese Flache eine Gebuhr nicht erhoben.

(4) Bei Regenwassernutzungsanlagen mit Notlberlauf an die 6ffentliche Abwasseranlage sind die der Regenwassernutzungsanlage
zuflieBende und die entnommene Wassermenge gegenlber zu stellen. Die Differenz ergibt die jahrlich Giber den Notiberlauf eingeleitete
Wassermenge. Sie wird mit der Berechnungseinheit Kubikmeter (m?®) veranlagt.

Als Zuflussmenge wird zunachst der Regenwasserertrag der an die Regenwassernutzungsanlagen angeschlossenen, bebauten bzw. tber(
bauten und/oder befestigten Flachen und des durchschnittlichen Niederschlages von 0,8 m*® pro m? und Jahr ermittelt. Die Trinkwasser(’
nachspeisung, so weit entsprechend § 3 Abs. 5 dieser Satzung vorhanden, wird ebenfalls als Zuflussmenge berlicksichtigt.

Als entnommene Wassermenge gilt die Brauchwassermenge nach § 3 Abs. 5. Auf Antrag kann die Wassermenge aus Regenwassernut(
zungsanlagen, die nachweislich nicht in die 6ffentliche Abwasseranlage eingeleitet wird, ebenfalls als entnommene Wassermenge beriick(’
sichtigt werden. Sie wird in dieser Satzung Verlustwassermenge genannt. Der GebUlhrenpflichtige hat diese Verlustwassermenge durch
Messung gemaf § 9 dieser Satzung zu ermitteln. Von dem Abzug ist eine Verlustwassermenge bis zu insgesamt 20 m? pro Jahr ausge!!
schlossen.

(5) Die Benutzungsgeblhr fir die Einleitung von Niederschlagswasser und unterirdisch anfallendem Wasser, soweit es durch Pump-, Hebe-
oder sonstige technische Einrichtungen eingeleitet wird, bemisst sich nach der eingeleiteten Menge des letzten Ablesezeitraumes. Dieser
betragt in der Regel ein Kalenderjahr. Im ubrigen gilt § 3 Abs. 6 und 7 dieser Satzung entsprechend. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter
(m?3) Wasser. Der Gebuhrenpflichtige hat die zugefiihrte Wassermenge durch Messung gemaf § 9 dieser Satzung zu ermitteln.

(6) Als Grundstlick im Sinne der Satzung gelten auch Stral3en, Wege und Platze, bei denen die Stadt Gelsenkirchen nicht StraRenbaulasttrager
ist.

§ 5 Geblhrensatze

(1) Die Benutzungsgebihr fir die Inanspruchnahme der 6ffentlichen Abwasseranlage betragt fiir Grundstlicke mit Ausnahme der in Abs. 2 und
3 geregelten Falle:

a) je m® Wasser im Sinne des § 3 dieser Satzung 1,73 €
b) je m? Grundstticksflache im Sinne des § 4 Abs.1 - 3 dieser Satzung 0,84 €
c) je m? eingeleitetes Wasser im Sinne des § 4 Abs. 4 - 5 dieser Satzung 1,05 €

(2) Die Benutzungsgebuhr fir die Inanspruchnahme der 6ffentlichen Abwasseranlage fiir Abwasser, welches in die 6ffentliche Abwasseranlage
eingeleitet wird und fur das der Gebuhrenpflichtige Verbandsbeitrdge oder Abgaben direkt an Abwasserverbande entrichtet, betragt:

a) je m® Wasser im Sinne des § 3 dieser Satzung 1,04 €
b) je m? Grundstticksflache im Sinne des § 4 Abs.1 - 3 dieser Satzung 0,50 €
c) je m® eingeleitetes Wasser im Sinne des § 4 Abs. 4 - 5 dieser Satzung 0,63 €

(3) Die Benutzungsgebuhr fir die unmittelbare Einleitung in Anlagen und
Einrichtungen von Abwasserverbanden (§ 1 Abs. 2 dieser Satzung) betragt fur Nichtmitglieder der Abwasserverbande

a) je m® Wasser im Sinne des § 3 dieser Satzung 0,69 €
b) je m? Grundstticksflache im Sinne des § 4 Abs.1 - 3 dieser Satzung 0,33 €
c) je m® eingeleitetes Wasser im Sinne des § 4 Abs. 4 - 5 dieser Satzung 0,41€

(4) In den Gebiihrensatzen zu den Absatzen (1) und (3) sind die an die Abwasserverbande (Emschergenossenschaft - EG - und Lippeverband -
LV -) zu zahlenden Verbandsabgaben gemaf § 7 Kommunalabgabengesetz NRW beriicksichtigt.
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§ 6 Gebihrenmalistab und Gebiihrensatz fir Kleineinleitungen

Bei Einleitern, die im Jahresdurchschnitt weniger als 8 m? je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen und ahnliches Schmutzwasser in
Gewasser einleiten und flr die Gelsenkanal eine Abwasserabgabe zu leisten hat, bemisst sich die Geblhr nach der Zahl der Personen, die zum
1. Januar des Veranlagungsjahres auf dem Grundstiick, dessen Schmutzwasser eingeleitet wird, wohnen.

Pro Person betragt die jahrliche Gebuhr 20,45 €.

§ 7 Entstehung und Beendigung der Schmutzwassergebiihrenpflicht

(1) Die Gebuhrenpflicht beginnt in den Fallen des § 3 dieser Satzung mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen
Herstellung des Anschlusses folgt. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebihrenpflicht wahrend eines
Kalenderjahres der Rest des Jahres.

(2) Die Gebuhrenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss an die Abwasseranlage weggefallen ist.

(3) Im Falle des § 6 dieser Satzung entsteht die Gebuhrenpflicht mit dem Beginn der Einleitung, die Gebiihrenpflicht endet mit der Beendigung
der Einleitung.

§ 8 Entstehung und Beendigung der Niederschlagswassergebuhrenpflicht

(1) Die Gebluhrenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats nach Beginn der Benutzung der 6ffentlichen Abwasseranlage. Erhebungszeitraum ist
das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebihrenpflicht wahrend des Kalenderjahres der Rest des Jahres.

(2) Andern sich die Grundlagen fiir die Bemessung der Gebiihr, so mindert oder erhoht sich die Gebiihr vom 1. des Monats an, der der
Anderung folgt.

(3) Die Gebthrenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss des Grundstiicks wegfallt.

§ 9 Mess- und Zahleinrichtung

(1) Bei allen in dieser Satzung genannten Wassermengenmessungen, ausgenommen § 3 Abs. 2 dieser Satzung, hat der Gebuhrenpflichtige die
erforderlichen Mess- und Zahleinrichtungen auf seine Kosten einzubauen und zu unterhalten. Auch hat er die Inbetriebnahme der Einrichtungen
Gelsenkanal anzuzeigen.

Die Einrichtungen missen geeicht oder beglaubigt sein. Nach Ablauf der Eich- oder Beglaubigungsfrist sind sie neu zu eichen oder zu ersetzen.

Ist der Einbau von Messeinrichtungen nicht méglich, kann der Nachweis durch den Gebuhrenpflichtigen auf seine Kosten durch andere geeigl]
nete Beweismittel erbracht werden.

Hat der Gebuhrenpflichtige die Wassermengen nicht durch Mess- oder Zahleinrichtungen ermittelt, oder hat eine solche Einrichtung nicht richtig
oder Uberhaupt nicht angezeigt, oder ist ein Nachweis durch andere geeignete Beweismittel nicht erbracht worden, so ist Gelsenkanal berech(]
tigt, diese Wassermengen zu schatzen. Die Schatzung ist dann Grundlage der Gebihrenermittlung.

(2) Der Gebuhrenpflichtige hat bis zum 31. Oktober jeden Jahres die Zahlerstande anzugeben. Hierzu sind die Erhebungsbdgen zu verwenden,
die dem Geblhrenzahler von Gelsenkanal im September Uibersandt werden.

Erfolgt bis zu dieser Frist keine Mitteilung durch den Gebuhrenpflichtigen, so ist Gelsenkanal berechtigt, diese Mengen zu schatzen. Die
Schatzung ist dann Grundlage der Geblhrenermittlung. Sie entbindet den Gebulhrenpflichtigen jedoch grundsatzlich nicht von seiner
Mitteilungsverpflichtung.

Sollte eine Mitteilung innerhalb des Ablesezeitraumes erforderlich sein, z. B. bei einem Wechsel des Wasserzahlers, so ist diese Mitteilung
schriftlich Gelsenkanal innerhalb von sechs Wochen anzuzeigen.

(3) Eine Befreiung von § 9 Abs. (1) Satz 1 dieser Satzung kann unter Angabe der Griinde schriftlich bei Gelsenkanal beantragt werden.

§ 10 Gebuhrenpflichtige

(1) Gebuhrenpflichtig ist

a) der Eigentiimer, und zwar bei Benutzungsgebiihren gem. § 2 dieser Satzung der Eigentiimer des angeschlossenen Grundstlicks, bei
Gebuhren gem. § 5 Abs. 3 dieser Satzung der Eigentimer des Grundstiicks, dessen Abwasser in die dffentliche Abwasseranlage gefiihrt
wird, bei Geblhren gem. § 6 dieser Satzung der Eigentimer des Grundstlicks, dessen Schmutzwasser eingeleitet wird. Ubt ein anderer als
der Eigentliimer die Herrschaft tiber das Grundstiick aus, ist dieser gebiihrenpflichtig und ist somit i. S. von § 39 Abgabenordnung wirt(
schaftlicher Eigentimer,

b) der NieRBbraucher und sonstige zur Nutzung des Grundstlicks dinglich Berechtigte. Mehrere Geblihrenpflichtige sind Gesamtschuldner,

c) der Eigentiimer eines offentlichen oder privaten angeschlossenen StralRengrundstiicks.

(2) Im Falle eines Eigentumwechsels ist der neue Eigentiimer von Beginn des Monats an gebiihrenpflichtig, der dem Monat der Rechtsan(
derung folgt. Fir sonstige Gebuhrenpflichtige gilt dies entsprechend.

(3) Die Gebuhrenpflichtigen haben alle fir die Errechnung der Gebuhren erforderlichen Auskiinfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte
von Gelsenkanal das Grundstiick betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu tberprifen.

§ 11 Falligkeit der Gebiihr

Die Falligkeit der Gebuhr richtet sich nach der fur die Heranziehung der Grundsteuer maRgebenden Bestimmung des Grundsteuergesetzes in
der jeweils glltigen Fassung.

Bei verspateter Zahlung werden Sdumniszuschlage nach den gesetzlichen Bestimmungen erhoben.
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§ 12 Kostenersatz fir Anschlisse an die 6ffentliche Abwasseranlage

Der Aufwand fur die Herstellung, Erneuerung, Veranderung und Beseitigung eines Anschlusses an die 6ffentliche Abwasseranlage ist Gelsen(]
kanal in der tatschlich entstandenen Hohe zu ersetzen; nicht vom Anschlusspflichtigen zu ersetzen sind die Kosten fir die Verénderung eines
von Gelsenkanal genehmigten Anschlusses, die durch die Anderung der &ffentlichen Abwasseranlage bedingt sind.

§ 13 Entstehen des Ersatzanspruches

Der Ersatzanspruch entsteht fiir die Herstellung mit der endgiltigen Fertigstellung der Anschlussleitung, im Ubrigen mit der Beendigung der
MaRnahme.

§ 14 Ersatzpflichtige

(1) Ersatzpflichtig ist der Eigentimer des Grundstiicks, Hauses oder sonstiger auf dem Grundstiick befindlicher Anlagen, zu denen die
Anschlussleitung verlegt ist. Ist das Grundstiick mit einem Erbbaurecht belastet, so ist auch der Erbbauberechtigte ersatzpflichtig. Mehrere
Ersatzpflichtige sind Gesamtschuldner. Entscheidend fiir die Ersatzpflicht sind die Rechtsverhaltnisse zum Zeitpunkt der Zustellung des in § 15
dieser Satzung genannten Bescheides.

(2) Erhalten mehrere Grundstiicke, Hauser oder sonstige auf den Grundstiicken befindliche Anlagen eine gemeinsame Anschlussleitung, so ist
fur Teile der Anschlussleitung, die ausschlief3lich einem der beteiligten Grundstlicke, Hauser oder sonstigen auf den Grundstlcken befindlichen
Anlagen dienen, allein der Eigentimer bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden Grundstlicks, Hauses oder sonstiger auf dem Grundstiick
befindlicher Anlagen ersatzpflichtig. Soweit die Anschlussleitung mehreren Grundstiicken, Hausern oder sonstigen auf den Grundstiicken
befindlichen Anlagen gemeinsam dient, sind die Eigentiimer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstiicke, Hauser oder sonstiger auf
den Grundstticken befindlichen Anlagen zu gleichen Teilen ersatzpflichtig.

§ 15 Falligkeit des Ersatzanspruches

Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Zugang des Heranziehungsbescheides fallig.

Bei verspateter Zahlung werden Sdumniszuschlage nach den gesetzlichen Bestimmungen erhoben.

§ 16 Vollstreckung

Die zwangsweise Durchsetzung der aus dieser Satzung sich ergebenden Verpflichtungen richtet sich nach dem Verwaltungsvollstreckungs’!
gesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) vom 19. Februar 2003 in seiner jeweiligen Fassung.

§ 17 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

a) entgegen § 9 Abs. 1 dieser Satzung seiner Verpflichtung zum Einbau und zur ordnungsgemaRen Unterhaltung von Mess- oder Zahlein
richtungen nicht nachkommt,

b) entgegen § 10 Abs. 3 dieser Satzung seiner Auskunftspflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder den Beauftragten von
Gelsenkanal den Zutritt zu den Grundstiicken nicht gewahrt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseren Wissen unrichtige Angaben macht oder unrichtige Plane oder Unterlagen vorlegt, um
einen nach dieser Satzung vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhindern.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbulRe bis zu finftausend € (5.000,00 €) geahndet werden.
§ 18 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft.

Die Gebuihrensatzung zur Satzung Uber die Entwasserung der Grundstlicke und den Anschluss an die 6ffentliche Abwasseranlage —
Entwéasserungssatzung der Stadt Gelsenkirchen wird hiermit 6ffentlichen bekannt gemacht.

Gemal § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgeman o&ffentliche bekannt gemacht worden,

c) der Oberburgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniber der Stadt Gelsenkirchen vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Gelsenkirchen, 18. Dezember 2009
Frank Baranowski
Oberblrgermeister
(Siegel)
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	Anlage 1 zu § 2 Abs. 1
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	 Müllgroßbehälter mit 1.100 l Fassungsvermögen zur
	Bezeichnung AVV- Bemerkung Interne Gebühr
	 Schlüssel  Bez. €/t
	Beton ohne Bewehrung, Pflaster- und Rand- steine, Rinnen- und Gehwegplatten Kantenlänge 30 x 30 cm  170101 Beton 170101a 5,00 €  Beton/Ziegel/Fliesen und Keramik (rein) mit bis 170101 Beton 170101b 5,00 € zu 30 cm Kantenlänge 170102 Ziegel 170102b 5,00 €  170103 Fliesen + Keramik 170103b 5,00 €  170107 Gemische 170107b 5,00 €  Beton/Ziegel mit einer Kantenlänge über 170101 Beton 170101d 16,66 € 30 cm bis 150 cm (Stärke bis max. 50 cm) 170102 Ziegel 170102d 16,66 €  170107 Gemische 170107d 16,66 €  Beton/Ziegel/Fliesen und Keramik mit einer 170101 Beton 170101e 23,80 € Kantenlänge über 150 cm oder Stärke über 50 cm 170102 Ziegel 170102e 23,80 € oder Materialien mit erhöhtem Störstoffanteil 170103 Fliesen + Keramik 170103e 23,80 €
	 170107 Gemische 170107e 23,80 € 
	Bitumengemische, teerfrei ohne Unterbau bis 170302 Bitumengemische, 30 cm Kantenlänge  teerfrei 170302a 7,74 €  Bitumengemische, teerfrei mit Unterbau/Boden 170302 Bitumengemische, oder Kantenlänge über 30 cm  teerfrei 170302b 11,31 €  Erde ohne Steine (Sand, Kies, nicht bindig oder schluffig) 170504 Boden und Steine 170504a 8,33 €  Erde und Steine, mit Bauschutt oder anderem  Material durchsetzt oder schluffiger, lehmiger Boden 170504 Boden und Steine 170504b 10,12 €  Beton/Ziegel/Fliesen und Keramik mit leichten 170101 Beton 170101f 10,71 € Störstoffanteilen (Holz, Papier, Kunststoff u. ä.) 170102 Ziegel 170102f 10,71 €  170103 Fliesen + Keramik 170103f 10,71 €  170107 Gemische 170107f 10,71 €  Gem. Bau- u. Abbruchabfälle mit mineralischen 170904 gemischte Bau- und Anteilen >70 % (spez. Gewicht ≥0,8 t/m³)  Abbruchabfälle 170904a 89,96 €  Gem. Bau- u. Abbruchabfälle mit mineralischen 170904 gemischte Bau- Anteilen zwischen 40 % und 70 %  und (spez. Gewicht >0,4 t/m³ bis <0,8 t/m³)  Abbruchabfälle 170904b 117,81 €  Gem. Bau- u. Abbruchabfälle mit mineralischen 170904 gemischte Bau- und Anteilen <40 % (spez. Gewicht ≤0,4 t/m³)  Abbruchabfälle 170904c 152,32 €  Baustoffe auf Gipsbasis, Gasbeton 170802 Baustoffe auf   Gipsbasis 170802 33,32 €
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	Gestaltung der Grabstätten
	(7) Gemeinschaftsgräber mit Grabkennzeichnung sind Reihengrabstätten, die als Rasengräber angelegt und ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung gepflegt werden. Diese Grabstätten können mit einer Grabkennzeichnung versehen werden. Die Grabkennzeichnung muss eine Platte sein, die den folgenden Anforderungen entspricht: Die Platte muss 30 cm hoch, 40 cm breit, 4 bis 10 cm dick und an allen Seiten gerade bearbeitet sein. Die Beschriftung und Ornamente dürfen nicht über die Plattenoberfläche ragen. Die Verwendung von Schriften und Ornamenten aus Metall ist unzulässig. Die Platte, die durch die Friedhofsverwaltung nach der Herrichtung des Grabfeldes verlegt wird, ist von dem Nutzungsberechtigten auf seine Kosten zu beschaffen und zum Friedhof zu liefern. Der bei einem Pflegegang an der Grabstätte vorgefundene Grabschmuck wird von der Friedhofsverwaltung abgeräumt und nicht wieder aufgelegt, abgeräumte Gegenstände gehen in die Verfügungsgewalt der Friedhofsverwaltung über. Gemeinschaftsgrabfelder mit Grabkennzeichnung gibt es auf folgenden Friedhöfen:  a) Hassel-Oberfeldingen b) Hauptfriedhof c) Horst-Süd d) Beckhausen-Sutum, e) Westfriedhof  f) Ostfriedhof  g) Rotthauser Friedhof h) Südfriedhof 
	(8) Beim Friedhain wird die Urne im Wurzelbereich eines Baumes beigesetzt. Die Ruhezeit beträgt 25 Jahre und endet ohne einen besonderen Hinweis. Eine individuelle Kennzeichnung der Grabstelle ist nicht möglich. Friedhaine werden ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung hergerichtet und gepflegt. Friedhaine gibt es auf dem Hauptfriedhof.
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